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Beschl.-Nr. 1 
STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Plenums vom 22.10.2010 

Betreff: .Endfassung der Beteiligungsrichtlinien 

Refererit: DipL-Betriebswirt (FH) Rupert Aigner 

VOll den 45 Mitgliedern waren 37 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten . 

einstimmig 
beschlossen: . mit gegen Stimmen ' 

n 1. Vom Bericht übe'r die Einführung' von Beteiligungsrichtlinien bei städt. 
Gesellschaften wird Kenntnis genommen. Die Richtlinien werden in der 
vorliegenden Fassung zum 01.01.2011 in Kraft gesetzt." 

Abstimmung 37: 0 .' 

n2. 	 Dem Wunsch des Rechnungsprüfungsar'ntes auf Ergänzung der 
Beteiligungsrichtlinien im Hinblick auf die generelle Te.ilnahme an den 
Sitzungen des Aufsichtsrates, den jahresabschlussbesprechungen und . 
den Abschlussbesprec,hungen nach Betriebsprüfungen (Punkt 2.2, 3.6 
und 3.9) wird entsprochen." 

Abstimmung 37: 0 

Landshut, den 22.10.2010 . 

~AD4NDSHUT 

HansR<;lmpf 
Oberbürgermeister . 



--- ----- ---------- --

. . ' " . . 

:. Richtlinien für die Beziehungen zwischen derStadt Landshuturld ihren Beteili- ," 
, gungsunternehmen ' , , 

, ' 

Beteiligungsrichtlinien 

Vorbemerkung " 
. . .' .. 

, ' Die Stadt Landshut hat ihre vielfäitige stadtpolitische'AufgabEmerfüllung sowohl, in der , 
, " Amterstruktur als auch in der Gesellschaftsstruktur organisiert. Dabei bilden die zahl
, reichen Fachämt~r und die Beteiligungsunternehmen' in ihrer Gesamtheit den ~Kon:- ' 


zerri Stadt". ber Konzern Stadt soll nach' den Beschlüssen des Stadtrats nach einem 

'ganzheitHchen, organisatorischen Konzept und -Steuerungssystem ,' geführt werden, ' , 


, , Im Verhältnis ,zu den Beteiligungsunternehmen nimmt derjeyteiligeAufsichtsrat die ,' ' 

strategische Steuerungder Beteiligungsunterriehmen nachderlZielvorgaben des ' 


, Rates der Stadt wahL In dieserAufgabensteUung wird er UnterstQtzt vomBeteili:- , 
gungsmanagement. ZurWahmehmung dieser AUfgabe·werdem die vorliegenden Be- , 
teiHgungsrichtlinien als Handlung~rahmenfOrdie BeziehungenzwischeriderStadt ' 

', ': und ihren Beteiligungsuntemehmen durch Beschluss des Stadtrats Land shut ver- ,'" ,', 

' bindlich eingeführt, ' " , ' 


" ,. ". ,'Die operative Steu~rung der ' Beteiligungsunternehmen obliegt ausschließlich den' , 
Geschäftsführern. ' " " " , 

Entscheidet sich dieStadUür eineprivatrechtliche'RechtsforTn, sindfür'die Rechts- ", 

, , be1;iehungen die Normen'des Gesellschaftsrectlts maßgebend, wenngleich die Ge:- ' 

, , seilschaften eingebunden bleiben inöfferitlich~rechtricheHahmEmbedingungen. " 
 , 
, ,Gesellschäftsrecht ist Bundesrectit undgeht insoweit dem Landesrecht vor . • ' .. ' , , 

" 

" '. Die BeteiligLingsrichtlinien sind Grundlage füreirievertrauensvolle Zusammenarbeit ' 
" zwischen der stadt Und,ihrenGeselischaften~ , , ',' , 

" , : 1. Allgemeiner Teil , " , , 
1.1 Aufgaben und Ziele der BeteHigungsrichtlinre '",' 

. " . . ~ 

',' Die Aufgabe derBeteiliguhgsrichtl~nie ist es, die Zusammenarbeit zwischen Politik, 
. Verwaltung und Beteiligungsunternehmen zu regeln~ Dabei sind die Aufgaben; KQm:
petenzen und Verantwortlic.hkeiten , abzu~ renien und aufeinander abzustimmen.,,' , ' 
Mit Hilfe der Beteiligungsrichtlinie soll sichergestellt werden, dass die Stadt Landshut 
ihr kommunal- bzW.finanzpolitischen Zieieals .Eigentümeroder Ge~eHschafter er- , , ' 

,'reicht ' " ' ' 

1.2 Geltungsbereich der Beteiligungsrichtlinie ", 

"Diese Richtlinie gilt für alle privatrechtlichen' Unternehmen undEinrichtungen', ~ an de- , 
nen die Stadt'Land$hut rnehrheitlich beteiligt ist, sowie sinngemäß für den EigEmbe- ' 
trieb Stadtwerke, soweit keine übergeordneten Regelungen entgegenstehen. -Für ' , 
Minderheitsb~teiligungeh slnd die Bestimmungen der Bayerisohen Gemeindeord- , " 

, ' nung, und der jeweiligen Satzung 'dieser Gesellschaft maßgeblich. InsbeSondere ist 

" der Gremienvorbehalt zu beac~ten. , " ,," . . ' , ," , , ', 


Die BeteWgungsrichtlinie ist verbindlicher Sesta'ndteil der Gesellschaftsverträge der 

, Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Landshut. Entsprechende Re~elungen sind suk- ' 


. . .. . . . 
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' zessivein bereits geltende Gesellschaftsverträge aUfzunehmen; das gilt nichtfür Re:
gelungen in der Betriebssatzung der StadtWerke. : ' 

', 1.3. Grundlag~n des BeteUigungsmanagements , 

, Die Verpflichtungen der Stadt Landshut hinsichtlich der Steuerung von Beteiligungs
unternehmen ergeben sich au's den Vorschriften der Bayerischen Gemeinde9rdnung. 
Nach Art. 95 GO sind Eigenbetriebe (und Kornmunc;llunternehmen) unter Beachtung 
betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirt- ' 
schaftlichkeit so zu führen, dass de[,öffentliche Zweck ertüllfwird.Entspredhend~s 
gilt für die Steuerung und Überwachung von Unternehmen in Privatrechtsform,an 
denen die Gemeinde mit mehr als 50%. beteiligt i~t; : bei einer geringeren Beteiligung 
sol/die Gemeinde als Gesellschafterdaraufhinwirken. . " 

Die weiteren Pflichten des Beteiligungsmanagements ergeben sich aus den ,Art. 92, 
93, 94 und ,96 GO. , ,,' , " 
Die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Landshut orientiertsich an derHandreichung des , 
Deutschen StäQtetages "Strategie'n guter UnternehmensfOhrung" in der Neyfassung 
2009. Die' Grundsätze des Positionspapiers des Deutschen StädtetagesnEckpunkte 
für einen Public Go rpo rate Governanee Kodex für kommunale Uriternehrnen'; vom 
12.5.2009 werden bei Neufassungen und Änderungen von Satzungen und GeselJ
schaftsverträgen beachtet. ' "'-- " 

,\ 

2. Beteiligungsmanagement , " 
2.1 RechtsgrundlageI'}, Begl'itrsdefinitionen 

Dierechtlichen Grundlagen für die \'IIirtschaftliche Betätigung der Gemeinde finden 

sich in den Artikeln 86-:- 96 GO. Diese Bestimrnungen sind auch,bei der Gründung 

von Tochter-und I;nkelgesellschaften zu beachten. Ebenso darf die Erschließung 

neuer Geschäftsfelder nur unter den Voraussetzungen des Art. 87 GO erfolgen. 

Alle Grundsatzfragen der wirtschaftlichen aetätigung der Gemeinde irri Sinne der ' , 

, , Gemeindeordnung sind Angelegenheit ,des Stadtrates. Die Entschei.dungsvorberei~ 
tung obliegt dem Fachrefera.t in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement. 

Zwecks einheitlicher Begriffsverwendung w~rdenfolgende.lnhalte festgelegt: 

.' 
Beteiligungsunteinehmen , " 

Unter dem Begriff Beteiligungsunterl1ehmen werden Unternehmen in Privatrechts

form ...:. insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung\ (GmbH) und Aktien": , 

ges~lIschaften '(AG) - sowie Eigenbetriebe.und eigenbetriebsähnlich'e Einrichtungen 

subsumiert. " ' , " 


Betelligimgsmanagement ' . 

'In organisatoriscf:1er Hinsicht bezeichnet das Seteiligungsmanagement dIe Organisa,. 

tionseinheit, die 'den Aufsichtsratin seiner Steuerungsveraritwortung unterstützt in 

inhaltlicher Hinsicht ist das Beteiligurigsmanagement der, Oberbegriff für alle Maß

nahmen" welche die ,Steuerung 'der Beteiligungsunternehmen unabhängig von der 


, orga,nisatorischenAnbindung betreffen~ Zum Beteiligungsmanagement gehört auch ' 

, dre Steuer~ und Wirtschaftsberatung für die Stadt Landshut und deren Gesellschafts

bereich. Pas Beteiligungsmanagementgliedert sich In drei wesentliche Bereiche: . 
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.
'. 

Beteiligungsmanagement. . . 

.... Beteiligungssteuerungr . , 
. ,.... 

r	 , .Mandatsbetreuung 

. , .. 
. 	 p' Beteiligungscontrolling . 

y 

i!-.:..::.. _,.........._ .~.~......... 

, , Finanzcontromn~ 

, \ 
!...-._...~-_. : ..........__..~ 


: 
 Leistungscontrolling . 
.. 

':'2.2 AUfgaben ' 
. 	 . . ' 

. 	 -:,Zu d~n Aufgaben des Beteiligur,Jgsmanagements gehören: 

. . - .Beteiligungssteuerung . . ' ' . 

... . .Grundsatzfragen derwirtsch~lichen Betätigung der Gemeinde, insbesondere .' 
•. 	 Gesellschaftsgründungen, neue Geschäftsfelder (soweit eineSät2;ungsände- . 
.rung notwendig ist), Haustarmlerträge " . 

. ' Anzeigev~rfahren gegenOber derAufsichtsbehörde ". ... ' ,' . " .,' ... '., 
- ' .. Wahniehmung der G~nschafterrechte in Haupt- und Gesellschafterver-' , . 

samrnlungen; sofern nicht durch Einzelbeschlüsse des Stadtrates anderWeitig 
.geregelt ' ' . ' .... '. 

".Gestaltung und Inhaltevon SatZungen u'nd Gesellschaftsverträgen 
. Beteiligungsbericht , . '" " .... ', . ..' ' . . . . ,. . ." . .' , 

Inforrnations" und Dokumentationsfunktion, bei der die wesentlichen Unterla~ 
gen wie SatZungen und Gesellschaftsverträge, Harldelsregisterau~züge" : ., 
,Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Prüfungsberichte, Vorlagen lind Proto
' kolle von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlul1gen vorgehal

. ' tenwerden .. .. . . , 	 . . . 

Systernentwicklung, ':'pflege und-verantwortung für das ;zielmanagement .':Jnd .' 
das ·Berichtswesen . . . . . 

.Mandatsbetreuung 
. 	 . ' . 

" .Fachliche Unterstützung der vom Stadtrat in die Aufsichtsgremien der Beteili.;. 
gurigsunterllehmen entsCiDdten Mitglieder , . ' 

'. Stellungnahnienzu del1 Aufsichtsratsvorlagen . 
Informationsveranstaltungen fürAufsichtsratsmitgtieder , 

. Bearbeitung von übergeordneten Steuerrechtsfragen 
Steuerrechtliche Ein~elfragen aus den Beteiligungsunternehmen 

' . .: 

:. )-. 

. :: 

, . 
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. . . 

·Strategisches Beteiligungscontrolling . . . 	 . 

. 'Bereitstellung aller steuerungsrelevanten Informationen 'durch Auswertung und ' 
Analyse der Halbjahresberichte und betriebswirtschaftlichen Größen im Rah- . 
mendes Finanzcontrollings und Überwachung derZielvorg~ben undZielerrei- ' 
chungim Rahmen des Leistungscontrolling ' .. ' .. ' \ '. .' .' . . ..... .' 

- .' . . Systementwicklung, -pflege und-verantwortung für das Beteiligungscontrol
ling und das Berichtswesen: .'. ." 

". ,Die Mitarbeiter desBeteiligungsreferates'. körinen anSifzungen desAufsichtsrates 

, bzw. Sitzungen desWerkausschusses teilnehn1en. . 


. 2.3. Ziele ' . 

. . Grundlegendes Ziel des Beteili9!Jngsmanagementsist dje Inforrnationsbereitstellung ' 
·	fOr den AufSichtsrat und Stadtrat zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen. Diese . . 
allgemeine ZielsetZung kOhl<retisiertsiGh durch Erarbeitung von: Entscheidungsgrund., : 
'~g~n in den uritEnZiffer 3 aufgeführten AufgabEmbereichetL . . .... . 

.3. ~u'sammenarbeitmit d:en BeteiligungsunternehmeIl . 

.• 3.1 , C;esensc:~aftsverträge '. . 

.. . 

. Bei derAbfassung und Ausgestaltung von GeSellsch~fts~erträgen i,steine,weitestg~~ 
.' . hendeStalldardisierunganzustreben. Dabei sind di~ besonderen Anforderungen'der 


Gemeindeordnung zU beachten. Folgende BeschltlssfasslJngenobliegen stets der . 

Ges~lIschafterversammlung gem. Art. 92 GO: ' . ... .. '. ' . •.... . .. 

- ' ' .. der Abschluss und die Änderungen von Unterne~mensverträgenim Sinneder 


§§ 291 .ünd .292Abs. 1 AktG, ' .. . ..' ..' ' . .' . ' . . 
der Erwerb 'Und die Veräußerung von Unfernehmenund Beteiligungen .. ' 

•.. Daneben sollen auch folgende Beschrussfassungen der Gesellschafterversarnmlung
, obliegen: ' 	 '. . .' . ' . I .' . 

. . .. . 

· - . . 	 der Wirtschaftsplansowie die Feststellung des Jatuesabschlusses und die .. 
Verwendung des Ergebn~sses, . . . 
die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer. . 

. DerStadtzustehende Informations- und Prüfungsrechtesind wie folgt satzungsmä':" 
ßig zu verankern: . . . ' . . . '., .' . '. ". .' 

I Der Stadt Landshutsteheridie Rechte aus '§ 53HGrG, dem Rechnungsprü:.. 
fungsamt und dem BayerischenKommunalen Prüfungsverband die Rechte 

' aus ,§54 HGrG zU (Art; 94 GO): . ' . ." .' • 
. . Darüber hinaus werden der Stadt LandshuldiePrüfungsrechtenach Art.. 103, ' .' 
. .• Art105 und Art. 106 GÖ eingeräumt. Diese Rechte werdendurch den . .... . 
, Stadtrat/RechnungsprOfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt der ' 
. Stadt Landshutwahrgenomrrien.· . . .'. 
'. In dem Lagebericht ist zur EinhaltLing der öffentlichenZwecksetzüng und zur ' 
. Zweckerreichung Stellung zu nehmen sowie auch auf die Risiken der zukünfti"" ..... 
gen Entwicklung einzugehen (Art. 94GOj § 289 HGB). · . 
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. . . . . . ' : 

• 3.2 WirtschaftspJan 
• • • • ••••• y " • " • . ' 

· In sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetfiebegettenden Vorschriften isffür . . 
· jedes Geschaftsjahr ein Wirtschaftsp~an f,lufzLJstellen (Art. 94 GQ).DerWirtschafts- '· 

r , plan gliedert sich in den, Erfolgs:., Finanz- und Investitionsplan. Dem Wirtschaftspran . 
ist eine Stellenübersicht und einefünfjährige Finanzplanung beizufügen. Die fünfjäh,. 

. rige Finanzplanung beginnt stets mit dem laufenden GeschäftsJahr. . . 

. '. . Für denWirtschc;lftsplarl ist im Hinblick' auf die angestrebte Vergleictibark~it die han- , ' • 

. " delsrechtlich vorgeschriebene GJied'erungsstruktur der Gewinn~ und Verlustrechnung , 

.. . ' nach dem Gesamtkostenverfahre" (§275 Abs~ 2 HGB) als einheitliche Struktur vor


,zusehen, DerWirtschaftsplan ist dem Beteiligungsmanagementrechtzeitig vor der . . 
ßeschlussfaSsungin dem zuständigen GeseJrschaftsgremilim zür Stellungnahme ; 
voriulßgen. Alternativ empfiehlt sich die Teilnahme der Mitarbeiter des Beteiligungs"' 

. . managements an der Aufstellung des Wirtschaftsplans ,im Rahmen der ohnehin vor
.. 'zusehenc~en Hospitation. . '. 


'Im Hahn1en der halbjährlichen Berichterstattung ist ein SoU,.' list-Vergleich .des tat- .. 
· sächlichen Geschäftsverlaufsiu den Plandaten des Wirtschaftsplansvorzunehmen, 

.., wobei die w~sentlichenAbweichungen zu kommentieren sirie,t ' .. ' . . 
. "J' .. ' 

. . 

, . 3.3 Berichtswesen . 
I " .' . Halbjahre$berichte, Sonderberichte .. ' 

· ' Zu den wesentlichen ,Aufgaben deS Beteillgungscontrolling gehört, ieitnahlnformati- '. 

, . '. Orlen zur Verfügung zu stellen, um ~echtzeitig steuernd eingreifen zu können. Mit die- ,. 


· 'ser Zielsetzung haben die BetelJigungsunternehmen halbjährlich dem Beteiligungs- . 

, management ~IJ berichtellüber ' . ,.. .' .'. . . . 


· . .:. den Gang der Geschäfte .' ' . .' 

"', den Soll- list-Vergleich des GesGhäftsverlaufs >zum Wirtschaftsplan 

. - den Stand der Investitionstätigkeit. ' . 


'DerSoIJ-lJst-Vergteich des GeschäftsVerlaufsist in geeigneter Weise Z.B. wie folgt ' 
darzustellen: . " . " . ' 
- Ergebnis: . 


.~' Planzahlen zum Halbjahresende . 

- Ist-Zahlen zum Halbjahresende 

- Abwei~hul1g absolut I prozentual 


" . 

- Hochrechnung: 

... - Planzahlen zum 31.12. . .. '. '. . . . .. ' " . 
 / 

- voraussichtliche Ist-Zahlen zum 31.12. '(Hochrec!,lnung). 

- voraussichtliche Abweichung absolut I prozentual. . 


Die Plclnzahlen sind zu Beginn des Berichtsjahres aut die einzelnen Berichtszeiträu~ 
'. me aufzuteilen. Dielst-Zahlen sind zeitnah, d.h; baidmöglrchst nach Ablauf derBe
· richtsperiode, zu erheben. Bei der Datenerr'nittlungsindsaisonal unterschiedliche' 


Geschäftsabläuteund Sonderfaktoren zu berücksichtigen, zu .bereinigenund pe~io- . 

dengerecht zuzuordnen~ Einezeitanteilige 'Aufteilung der Daten ist in der Regel nicht 

ausreichend.. 
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. Die Berichterstattung zum Soll-I Ist.;.Vergleich erfolgt nach Ablauf des jeweiligen 
· HalbjahreS und ist dem Beteiligungsmanagement vorZulegen, · mindestens rechtzeitig 

· .. vor einer Aufsichtsratssitzung. . . 
· 	 . . . . 

· Aufgrund aktueller Entwicklungen und Ereignisse kann e~erford~rlic~ werden, d~s , 
·Beteiligungsmanagemellt bzw. politische Gremien der Stadt auch zwischen den fEist
gelegten Berichtszeitpunktenkufzfristigzu informieren. Art und Weise der Berichter
stattung hat sich dabei an derDringljchkeit und Bedeutung der Ereignisse zu orien
tieren. · 	 ... 

. . 

·3.4Vorlagen für Sitzungen~erGeselischaftsgremien 

.. Die. UnterlagenfOr Aufsichtsratss~tzl:lngen . und ':Geselischafterversammlungenbei ... 

.. < 	
Gesellschaften, an denen die Stadt mehr·als 50 % der Anteile hält, 'sind dem Beteili
gungsmcmf;lgement rechtzeitrg vor der jeweiligen Sitzung zur Ste!lungnahmevor:zule7" 
gen, mindestens jedoch zeitgleich mit denAufsic~tsratsmitgliedern~ Tagesorqnungs
punkte, die eine Beschlussfassung durch die GeseHschafterversammlung.und . Be
schlussfassung durch den Stadtraterfördem, sind bereits vor Abfassl;jng derförmli
chen .Sitzungsunterlagen mit dem Beteiligungsmanagement abzustimmen. ' . 

, '. . .... ..... '", :. . : . 	 . ,' 

Beim ,Eigenbetrieb Stadtwerke gelten die Vorgaben der Betriebssatzu~g und der Ei
.genpetriebsverord nung. .. 	 . 

Soweit im. Einzelfall die· Fachbereiche Stellungnahmen zu den Sitzungsvorlagen ferti;. 
·gen, sind dem BeteiligungsmanagemenfDurchschriften zur Information vorzulegen . 

. Be&chlOsse der Gesellschaftsgremien sind inwörtficher Rede zu prot6koiiieren . 

. Bei BeschlOssen der Gesellschaftsgrerniensind die Anzahl der Ja-und Nein- . 
Stlmmensowie je nach Satzung die Anzahl der Ehthalt'ungen. . . . 
Die Niederschrift ist in der Regel 6 Wochen nach der jeweiligen Sitzung dem Beteili-:
gungsmana~ement vorzutegen Ul1dnich,terst zum nächstenSitzl:mgsterm·in. . 

3.5 Abschlussprüfer 

Die Bestellung des Prüfers füT die"Prüfung des Jahresabschlusses obliegt Ld.R. dem , 
· AufsichtsratOas Beteiligüngsmanagement berät den Aufsichtsrat bei der Benen
· nung des Abschlussprufers. .. . . 

3.6 Jahresabschluss 

· . Der Jahresabschluss ist gem.äßdes Vorschriften des HGB aufzustellen und so recht:. 
zeitig an den vom Äufsicbtsrat bestellten Abschlussprüfer zuzuleiten, das&die prü~ 
flJng 'des Abschlussprüfers und die Feststellung durch die Gesenschaffsgremien in
nerhalb von acht Monaten nach Ablauf des GeSChäftsjahres erfolgen kann. 

· Die Teilnahme des Beteiligungsr.nanagements an der Besprechung überdie P~Ofung 
des Jahresabschlusses ist sicherzustellen. ' . 

. 	 . . ' ' 

Der Bericht des Abschlussprüfers und ggf. der Managementlettersind durch die Ge
schäftsführungdem Beteiligungsmanagement umgehend ·nach Erhalt ebenfallszuzu
leiten. .. 
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3.7 Lagebericht 

" , Der Lageberichthat den Erfordernissen des KontrAG ,zuentsprechen. " 
Bei detAufstellung des LageberichtssinddieGrundsätze der : ' 

, - Vollständigkeit , ' ' , " ' 

~ Richtigkeit 

- Klarheit und Übersichtlichkeit 

zu beachten. , ',',", " 

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit muss der Lagebericht alle Angaben enthal


' ten, die' für die Gesamtpeurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und 

des Geschäftsverlaufs, sowie der Risiken der kpnftigen Entwicklung erforderlich 'sind 

oder die im Rahmen dei" ~esonderen Angabepflichten nach § 289 Abs. 2 HGB zu ' , 


I 	 machen sind. ' ,',' ',' " ,', ' " ' ," ' '," " 
' Per Grundsatz der Richtigkeitverlang\dass die Angaben im~agebericht mit der , 
Sorgfalt eines gewissenhaften und ordentlichen, Geschäftsführers gemachtwerden. ' .1 · 

Nachdem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit müssen die Angaben im La
, , gebericht klar, eindeutig und in verst~ndlicher Form gemacht werden. Der Aufbau ' 

,des Berichts haUn übersichtlicher Weise die wesentlichen Aussägen und bedeutsa~ 
men Sachverhalte in angemessenem Detaillierungsgradhervorzuheben. , 

'3.8"Abstirnmung von ,steuerrecl1t1ichen Grundsatzfragen ', 

:'	 AusGründEm einereinheitltchen', Handhabung im Konzern 'sind steuerrecht liehe , 

Grundsatzfragen stets mit. dem Beteiligungsm~nagenient abzustimmen . • 

". " 


Dazu zählen insbesondere folgende Punkt~: " 

. 	 . . . " . " 

Absetzungen für Abnutzung 
Zuschüsse der S~adt , . ' ' , 

Leistungsaustausch im Konzern ' Stadt 

Sponsoring , ' 


, QUerverbund. 
. .' . . '. 	 . " . 

3.,9 Steuerliche Außen'prüfungen " 

Das' Beteiligungsmanagement ist Ober den' Beginn steuerlicher AUßenprüfunge~(tur- ' • ," 
, nusmäßige Prüfungen, Umsatzsteuersonderprüfungen, LOhnsteuerprüfung'en)zu ' ' 


unterrichten. Es begleitet diese Prüfungen und 'nimmt an den ,Schlussbespre,chungen 

teil. Prüfungsfeststellungenvon finanz,iellem Gewichtoder von für den Konzern Stadt 

grundsätzlicher BedeubJhg sind bereits während der Prüfung mit dem Beteiligungs- ', 


, manager:nent zu erörtern; 
. . " ' . ' . ; '. . ..' . . '. . . ' . 

3.10 Re'chtsbehelfegegenEntscheidungen der Landesfinanzverwaltung 
. 	 . '. '. . 

" 	 ' 

,Umzu gewährleisten,dass im Konzern Stadt keine unterschiedlichen' steuerlichen, 
Rechtsauffassungen vertreten werden, ist die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen ' 


, Entscheidungen der Landesfinanzverwaltung mit dem ' Beteiligungsmanagement ab~ ' , 

" zustimmen. Die Rechtsbehelfsverfahren sind grundsätzlich von der Gesellschaftun- , 


terMitwirkung des Beteiligungsmanagernents zuführen. Exte,rne Berater sind nur 

nach Absprache mit dem Beteiligung'sreferat mit der Führung von Rechtsbehelfenzu 


" ,beauftragen. Die Beteiligungsunternehmen haben in diesem Zu~ammenhang die "',' 
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Pflicht, ' demaeteiligungsmcinagement über ergangene Steuerbescheide zu betich- . 
~n. . . . . 

. · 3.11 AuskunftSersuchenan die Landesfinaniverwaltung 

'..' Auch 'beJ Anträgen . a~f verbindliche Auskunft (§89Abs. ·2 Abgabenordnung) und bei .. " 

An~fungsauskonftenzur Lohnsteuer (§42 .e 6inkommensteuergese~) istzU· beach:- .. 

ten, dass,im Konzern Stadt eine .einheitliche steuerliche Rechtsauffassung vertreten ' 

'Wird. Die Auskunftsersuchen sind dahermit dem Beteiligungsmanagement abzu.. . . 


.... . stimmen: '. , ' 

" ,.4. Geltungsbereich 

Diese Regelungen sind in analoger Weise fOrEigenbetriebeund Kommunalunter

riehme~ anzuwenden, $oweitdie Satzungbzw. Eigenbetriebssatzung nicht etwas " 

anderes bestimmt.. . ' . . , 


" .. 

,,' Landshut, den ..,. .. :.. ;: . 

... . . 

. STADTLANDSHUT ... 

. ... . . 

. ~ . 

.. - " ' 
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